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§ 19 ORF-G Organe des
Österreichischen Rundfunks

 ORF-G - ORF-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.04.2025

1. (1)Die Organe des Österreichischen Rundfunks sind:

1. 1.der Stiftungsrat,

2. 2.der Generaldirektor,

3. 3.der Publikumsrat;

(Anm.: Z 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 50/2010)

2. (2)Die Mitglieder der Kollegialorgane gemäß Abs. 1 sind bei der Ausübung ihrer Funktion im Österreichischen

Rundfunk an keine Weisungen und Aufträge gebunden; sie haben ausschließlich die sich aus den Gesetzen und

der Geschäftsordnung ergebenden Pflichten zu erfüllen.

3. (3)Die Funktion als Mitglied des Stiftungsrates und des Publikumsrates ist ein Ehrenamt. Die Mitglieder haben

Anspruch auf angemessenen Ersatz der angefallenen Kosten.

4. (4)Sämtliche Mitglieder der Stiftungsorgane sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, zur

Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt werdenden Umstände der Stiftung und der

mit ihr verbundenen Unternehmen verpflichtet. Diese Geheimhaltungsverpflichtung besteht auch nach ihrem

Ausscheiden als Mitglied eines Stiftungsorgans fort. Bei Ausscheiden sind alle schriftlichen Unterlagen, welche

Angelegenheiten der Stiftung und der mit ihr verbundenen Unternehmen betreffen, an die Stiftung

zurückzustellen.
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